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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

 

in Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 6116/J betreffend 

Kindergartenpflicht für Vierjährige, welche die Abgeordneten Barbara Rosenkranz und 

weiterer Abgeordneter an mich richteten, stelle ich als Bundesministerin für Familien und 

Jugend fest: 

 
Antwort zu Frage1: 
Die Betreuungsquoten in Kindertagesheimen im Jahre 2013 (letzte verfügbare Statistik 

2013/14) betrugen in Prozent:  

0 Jahre 1,9 

1 Jahr  19,5 

2 Jahre 46,8 

3 Jahre 82,5 

4 Jahre 94,2 

 
Antwort zu Frage 2: 
Wissenschaftlichen Arbeiten haben bestätigt, dass Kinder durch gezielte frühkindliche 

Förderung in einer vorschulischen Bildungs- und Betreuungseinrichtung profitieren. Der 

Schulerfolg des Kindes kann durch qualitativ hochwertige Betreuung und Förderung  

gesteigert werden, da die kognitiven Fähigkeiten des Kindes (Sprechen, Lesen, Schreiben, 

Mathematik), die Lernbereitschaft und Lernfreude des Kindes, und das Sozialverhalten des 

Kindes eine positive Förderung erfahren. 
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Antwort zu Frage 3: 

In manchen Lebenssituationen ist die häusliche Betreuung oder die Betreuung durch 

Tagesmütter/-väter für ein Kind passender als der Besuch einer Kinderbildungs- und 

betreuungseinrichtung. Daher besteht seit Einführung des Pflichtkindergartens in diesen 

Fällen die Möglichkeit der Befreiung von der Besuchspflicht, sofern die Bildungsaufgaben 

und -ziele erfüllt werden. Darüber hinaus sind Kinder, denen aus medizinischen Gründen, 

wegen einer Behinderung, wegen großer Entfernungen oder schwierigen Wegverhältnissen 

zur Bildungs- und Betreuungseinrichtung der Einrichtungsbesuch nicht zugemutet werden 

kann, von der Besuchspflicht ausgenommen. Die Befreiung hat in Abwägung des Rechts 

des Kindes auf Bildung, der berechtigten Interessen der Eltern bzw. sonstiger mit der 

Obsorge betrauten Personen sowie der durch den Einrichtungsbesuch verursachten 

Belastungen für das Kind zu erfolgen. 

 
Antwort zu Frage 4:  
Die Fachliteratur zum idealen Betreuungsschlüssel ist zwar uneinheitlich, es kann aber 

zusammenfassend festgehalten werden, dass für Kinder ab 4 Jahren – abhängig von der 

täglichen Aufenthaltsdauer – Betreuungsschlüssel zwischen 1:8 und 1:12 empfohlen 

werden. Die gesetzliche Festlegung des Betreuungsschlüssels fällt jedoch nicht in die 

Kompetenz des Bundes. 

 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

Dr. KARMASIN 
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